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A n t r a g

Der Landtag wolle beschließen,
die Landesregierung zu ersuchen
zu berichten,

1.  mit welchen konkreten Maßnahmen sie den Erhalt und die Sanierung von Orts-
mitten fördert (jeweils unter Angabe der Zielsetzung, Zielgruppe, Förderart, 
Förderhöhe, des Programmvolumens und der Laufzeit des Programms);

2.  welche konkreten Projekte zur Sanierung von Ortsmitten in Baden-Württem-
berg in den letzten drei Jahren abgeschlossen wurden und welche in den letzten 
drei Jahren in die Förderprogramme neu aufgenommen wurden; 

3.  welche Sanierungsprojekte in Ortmitten in Baden-Württemberg oder anderen 
Bundesländern im Sinne eines nachahmenswerten „Best Practice“ bekannt 
sind;

4.  wie sie den Erhalt von Bausubstanz im Vergleich zum Neubau hinsichtlich der 
Ziele Klimaschutz und Bezahlbarkeit bewertet;

5.  wie sie Kommunen dabei unterstützt, historische Gebäude in Ortsmitten zu er-
halten, um deren spezifische Identifikationsleistung für den Ort und touristische 
Attraktivität zu sichern; 

6.  welchen Wert sie dem Erhalt historischer Gebäude für die Aufenthaltsqualität 
und Attraktivität von Ortsmitten beimisst;

7.  welche Maßnahmen sie umsetzt, um Leerstände in Ortsmitten, insbesondere 
leerstehende Ladengeschäfte des Einzelhandels oder der Gastronomie, neuer 
Nutzung zuzuführen;

Antrag
der Fraktion GRÜNE

und

Stellungnahme
des Ministeriums für Landesentwicklung und Wohnen

Erhalt und Sanierung von Ortsmitten

Drucksachen und Plenarprotokolle sind im Internet
abrufbar unter: www.landtag-bw.de/Dokumente
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 8. wie sie Kommunen bei der Reaktivierung historischer Wirtshäuser unterstützt;

 9.  welche Beratungsangebote es insbesondere für kleine Kommunen gibt, um 
Förderangebote zur Sanierung von Ortsmitten zielgerecht auszuwählen und 
einzusetzen; 

10.  welche Förderprogramme auf Landes- oder Bundesebene bestehen, um Kom-
munen beim Einsatz von Erneuerbaren Energien und energetischen Sanierun-
gen in Ortsmittenkonzepten zu unterstützen;

11.  wie viel private oder kommunale Investitionen ein Euro an Sanierungsförde-
rung durchschnittlich auslöst.

15.3.2022

Andreas Schwarz, Saebel
und Fraktion

B e g r ü n d u n g

Der Erhalt und die Sanierung der Ortskerne unserer Städte und Gemeinden dient 
der Bildung von Heimatgefühl und von Identität. Als Wirtschaftsfaktor sind bau-
lich attraktive Innenstädte und lebendige Dorfzentren wichtig für Tourismus und 
Einzelhandel sowie für Bau und Handwerk. Das Einkaufsgefühl wird geprägt von 
einem beheimatenden Erlebnischarakter, eine historische Kulisse dient der Attrak-
tivität gegenüber dem Einkauf im Internet. Und als Tourismusfaktor sind es neben 
der ansprechenden Natur die Ortskerne, die den Ausschlag über diese oder eine 
andere Destination geben. Ein ganzheitlicher Ansatz der historisches Ortsbild, le-
bendige Ortszentren, zentrales Wohnen, Klimaschutz und die Energieversorgung 
im Quartier zusammendenkt, ist zukunftsfähig.

S t e l l u n g n a h m e

Mit Schreiben vom 11. April 2022 Nr. MLW24-252-26/38/3 nimmt das Ministe-
rium für Landesentwicklung und Wohnen im Einvernehmen mit dem Ministerium 
für Wirtschaft, Arbeit und Tourismus, dem Ministerium für Umwelt, Klima und 
Energiewirtschaft, dem Ministerium für Ernährung, Ländlichen Raum und dem 
Ministerium der Finanzen zu dem Antrag wie folgt Stellung:

1.  mit welchen konkreten Maßnahmen sie den Erhalt und die Sanierung von Orts-
mitten fördert (jeweils unter Angabe der Zielsetzung, Zielgruppe, Förderart, 
Förderhöhe, des Programmvolumens und der Laufzeit des Programms);

Zu 1.:

Die Landesregierung unterstützt den Erhalt und die Sanierung von Ortsmitten mit 
einer Vielzahl an Förderprogrammen und Initiativen. Die konkreten Maßnahmen 
sind der Anlage 1 zu entnehmen.
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Zu den wesentlichen Förderprogrammen, die den Erhalt und die Sanierung von 
Ortsmitten zum Ziel haben, gehören:

– Programme der Städtebauförderung

Die Programme der Städtebauförderung, die beim Ministerium für Landesent-
wicklung und Wohnen ressortieren, unterstützen seit über 50 Jahren die Städte 
und Gemeinden in ihrer Innenentwicklung und tragen maßgeblich zu lebendigen, 
attraktiven Innenstädten und Ortszentren bei. Ein zentraler Förderschwerpunkt 
der Städtebauförderung ist es, die Aufenthaltsqualität der Innenstädte und Orts-
zentren langfristig zu stärken, um damit die Rahmenbedingungen für lebendige 
und lebenswertige Zentren – auch im Hinblick auf den Klimawandel – zu schaffen 
und einer möglichen Verödung von Innenstädten und Ortsmitten entgegenzuwir-
ken. Dabei besteht in den Programmen der Städtebauförderung die Fördervoraus-
setzung, dass im Rahmen der Gesamtmaßnahme Maßnahmen des Klimaschutzes 
bzw. zur Anpassung an den Klimawandel, insbesondere durch Verbesserung der 
grünen und blauen Infrastruktur, umzusetzen sind.

Seit Bestehen der Städtebauförderung wurden nahezu 900 Kommunen in ihrer 
städtebaulichen Erneuerung und Weiterentwicklung unterstützt und hierfür rund 
8,4 Milliarden Euro Bundes- und Landesfinanzhilfen eingesetzt.

Seit der Ausschreibung für das Programmjahr 2022 besteht in Baden-Württem-
berg zudem ein faktischer Fördervorrang für Maßnahmen zur Stärkung der Innen-
städte und Ortszentren, um die Kommunen insbesondere vor dem Hintergrund 
der Pandemiefolgen zuverlässig dabei zu unterstützen, die Innenstädte in ihrer 
Funktion als Begegnungs- und Kommunikationsorte zu gestalten. 

Im Rahmen des in diesem Jahr neu gestarteten Investitionspakt Baden-Württem-
berg Soziale Integration im Quartier (SIQ-BW) wird der stark nachgefragte Bund-
Länder-Investitionspakt Soziale Integration im Quartier (SIQ) mit Landesmitteln 
fortgeführt. Neben dem Normalprogramm der städtebaulichen Erneuerung sollen 
mit Hilfe des SIQ-BW verstärkt Impulse zur positiven Belebung von Innenstäd-
ten, Stadtteilzentren sowie Quartieren gesetzt werden. So werden mit diesem Lan-
desprogramm gezielt Orte der Begegnung und des Miteinanders sowie frequenz-
bringende Einrichtungen und ein kleinteiliger Nutzungsmix unterstützt, z. B. durch 
die Sanierung und den Ausbau von Einrichtungen der kommunalen Daseinsvor-
sorge wie Bürgerhäusern oder Büchereien.

– Entwicklungsprogramm Ländlicher Raum (ELR)

Im Entwicklungsprogramm Ländlicher Raum (ELR), das beim Ministerium für 
Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz ressortiert, ist bereits seit 
1995 die Stärkung der Ortsmitten durch die Förderung der Innenentwicklung in  
vor allem ländlich geprägten Orten eines der wichtigsten Ziele. Die Umsetzung 
der Klimaziele steht hierbei seit einigen Jahren im Fokus des ELR. Die Bedeu-
tung der ressourcenschonenden Bauweise ist in Nr. 5.1. der Verwaltungsvorschrift 
ELR festgehalten. Über das ELR werden Maßnahmen aus den vier Förderschwer-
punkten Innenentwicklung/Wohnen, Grundversorgung, Arbeiten und Gemein-
schaftseinrichtungen gefördert. Die Antragstellung erfolgt immer durch die Ge-
meinde. Grundlage der Antragstellung ist der sogenannte kommunale Aufnahme-
antrag. Dieser kann Projekte der Kommunen selbst, aber auch Projekte von Pri-
vatpersonen und Unternehmen enthalten. Vielfach leisten die geförderten investi-
ven Maßnahmen durch ihre Lage in den Ortskernen einen wertvollen Beitrag, um 
die Ortsmitte ländlich geprägter Orte nachhaltig zu stärken.

Im Förderschwerpunkt Innenentwicklung/Wohnen ist die Schaffung von zeit-
gemäßem bezahlbarem Wohnraum in den Ortsmitten sowie den Wohngebieten 
der 1960er-Jahre ein wesentliches Ziel. Um den Flächenverbrauch einzudämmen 
und die Ortskerne zu stärken, gilt weiterhin der Grundsatz: Innenentwicklung vor 
Außenentwicklung. Elemente sind dabei auch innerörtliche Neuordnungs- und 
Wohnumfeldmaßnahmen. Diese können z. B. durch eine Neuanlage oder Um-
gestaltung von Plätzen und Gehwegen zu einer Erhöhung der Aufenthaltsqualität, 
Aufwertung der Wohnsituation und Verkehrsberuhigungen beitragen. Die Um-



4

Landtag von Baden-Württemberg Drucksache 17 / 2129

nutzung oder Modernisierung von vorhandener Bausubstanz ist im ELR in allen 
Förderschwerpunkten zentral.

Ein wichtiger Hauptansatzpunkt zum Klimaschutz im ELR ist die erhöhte Förde-
rung beim Einsatz von CO2-speichernden Baustoffen. Kann bei Antragstellung 
dargelegt werden, dass neu hinzukommende Tragwerkskonstruktionen mit CO2-
speichernden Baustoffen – in der Regel ist es Holz – ausgeführt werden, so erhält 
das Projekt in vielen Förderkategorien einen um 5 %-Punkte erhöhten Fördersatz. 
Im Programmjahr 2022 erhielten 35 % der eingeplanten Projekte diesen klima-
freundlichen Förderbonus.

In die ELR Programmentscheidung 2022 wurden über 1 780 Projekte mit einem 
Förderprogrammvolumen in Höhe von 108,2 Millionen Euro in das ELR aufge-
nommen. Die Zuordnung der Maßnahmen nach Förderschwerpunkten kann unter 
folgendem Link abgerufen werden: https://mlr.baden-wuerttemberg.de/fileadmin/
redaktion/m-mlr/in-tern/dateien/PDFs/L%C3%A4ndlicher_Raum/2022-02-elr-
entscheidung.pdf

Die ELR-Mittel werden als Zuschüsse zur Verfügung gestellt. Das ELR wird 
jährlich neu ausgeschrieben. 

– EU-Regionalentwicklungsprogramm LEADER

Auch im Rahmen des EU-Regionalentwicklungsprogramms LEADER stehen Pro-
jekte, die zum Erhalt, zur Sanierung und Belebung von Ortsmitten beitragen, im 
Fokus. Eine Besonderheit von LEADER ist, dass die Entscheidung über die Ver-
gabe der verfügbaren Fördermittel von der jeweiligen Lokalen Aktionsgruppe 
(LAG) getroffen wird, die sich aus engagierten Bürgerinnen und Bürgern sowie 
verschiedenen Wirtschafts- und Sozialpartnern und kommunalen Vertretungen 
aus der Region zusammensetzt (sog. Bottom-Up-Ansatz).

– Flächen gewinnen durch Innenentwicklung

Das Programm „Flächen gewinnen durch Innenentwicklung“ des Ministeriums 
für Landesentwicklung und Wohnen fördert nicht-investive Maßnahmen der Innen-
entwicklung. Ein Ziel des Programms ist es, attraktive, kompakte Siedlungsstruk-
turen und lebendige Ortskerne zu schaffen. Dabei spielt auch die Qualifizierung 
des öffentlichen Raums und die Verbesserung von Aufenthaltsqualität eine bedeu-
tende Rolle. Mögliche Fördergegenstände sind dabei u. a. innovative Konzepte 
der Innenentwicklung, Wettbewerbsverfahren und städtebauliche Entwürfe. Seit 
2016 wird darüber hinaus der Einsatz kommunaler Flächenmanagerinnen und 
Flächenmanager gefördert. Diese fungieren als Bindeglied zwischen Verwaltung, 
Eigentümern, Investoren und Öffentlichkeit bei der Mobilisierung von Flächen im 
Innenbereich für Wohnzwecke.

Seit 2009 konnten mit dem Programm rund 400 Projekte zur Stärkung der Innen-
entwicklung mit einem Fördervolumen von über 10 Millionen Euro unterstützt 
werden.

– Kommunale Gestaltungsbeiräte

Insbesondere in kleineren, aber auch den großen Kommunen in Baden-Württem-
berg leisten kommunale Gestaltungsbeiräte einen wertvollen Beitrag zum Erhalt 
und zur Weiterentwicklung des Siedlungsbestands, insbesondere der Ortsmitten 
und Stadtzentren. Sie unterstützen die Städte und Gemeinden in der Planungs-
phase von Bau- und Infrastrukturvorhaben, Freiraum- und Platzgestaltungen so-
wie in strategischen Fragen der Stadt- und Ortsentwicklung, um gemeinsam lang-
fristig tragfähige Lösungen zu finden, die dem Ziel einer hohen baukulturellen 
Qualität in der Stadt, der Gemeinde oder der Region gerecht werden. Mit der 
Landesförderung von Gestaltungsbeiräten, die beim Ministerium für Landesent-
wicklung und Wohnen ressortiert, werden die Einrichtung, die Weiterentwicklung 
und begleitende öffentlichkeitswirksame Maßnahmen kommunaler Gestaltungs-
beiräte finanziell unterstützt. Seit der erstmaligen Auslobung der Förderung im 
Jahr 2015 hat sich die Zahl der kommunalen Gestaltungsbeiräte in Baden-Würt-
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temberg mehr als verdoppelt. Inzwischen haben knapp 50 Städte und Gemeinden 
ein externes Expertengremium für das Planen und Bauen eingesetzt. Insgesamt  
36 Städte und Gemeinden in Baden-Württemberg haben hierfür bereits eine Lan-
desförderung erhalten.

– Denkmalförderprogramm

Das Denkmalförderprogramm, das beim Ministerium für Landesentwicklung und 
Wohnen ressortiert, ist ein Förderprogramm des Landes zur Unterstützung bei 
Erhaltung und Pflege von Kulturdenkmalen. Dazu gehören beispielsweise Maß-
nahmen zur energetischen Ertüchtigung, aber auch Reparaturen, Sicherungen und 
Sanierungen bis hin zur Gesamtinstandsetzung. Eine Zuwendung kann auf An-
trag Eigentümern, Besitzern und sonstigen Bauunterhaltungspflichtigen gewährt 
werden. Als eines von nur wenigen Ländern in Deutschland unterstützt Baden-
Württemberg seit über 40 Jahren Denkmaleigentümerinnen und -eigentümer beim 
Erhalt ihrer Denkmale. Denkmale der Kunst und der Geschichte genießen öffent-
lichen Schutz und Pflege des Staates und der Gemeinden (Artikel 3c Absatz 2 
Landesverfassung). Rechtliche Grundlage für die Erfüllung des Verfassungsauf-
trages bildet das Denkmalschutzgesetz Baden-Württemberg (DSchG). Finanziert 
wird das Denkmalförderprogramm aus Landesmitteln. Der überwiegende Anteil 
der Fördermittel stammt aus den Erlösen der Staatlichen Toto-Lotto GmbH Ba-
den-Württemberg.

Sonderprogramm „Instandsetzung leerstehender Kulturdenkmale in dörflichen 
und kleinstädtischen Ortskernen“ (2014 bis 2017)

Mit dem Sonderprogramm wurden leerstehende Kulturdenkmale in historischen 
Ortskernen wieder einer Nutzung zugeführt. Die 12 geförderten Projekte generier-
ten bei einer Fördersumme von 1,7 Millionen Euro eine Gesamtinvestition von 
8,3 Mio Euro.

2.  welche konkreten Projekte zur Sanierung von Ortsmitten in Baden-Württem-
berg in den letzten drei Jahren abgeschlossen wurden und welche in den letzten 
drei Jahren in die Förderprogramme neu aufgenommen wurden;

Zu 2.:

Programme der Städtebauförderung

Die Städtebauförderung ist eine Prozessförderung mit entsprechend langen Lauf-
zeiten (mind. 8 bis 15 Jahren). Im Rahmen der Städtebauförderung sind in den 
letzten drei Jahren (d. h. von 2019 bis 2021) rund 170 städtebauliche Erneue-
rungsmaßnahmen schlussabgerechnet worden. Davon hatten rund 150 städtebau-
liche Erneuerungsmaßnahmen die Stärkung und Revitalisierung von Ortsmitten 
bzw. (Stadt-)Zentren als Sanierungsziel (konkrete Auflistung der Maßnahmen, 
siehe Anlage 2).

In den letzten drei Jahren wurden rund 160 städtebauliche Erneuerungsmaßnah-
men neu in das Städtebauförderungsprogramm aufgenommen. Davon verfolgen 
rund 135 städtebauliche Erneuerungsmaßnahmen die Stärkung und Revitalisie-
rung von Ortsmitten bzw. (Stadt-)Zentren als Sanierungsziel (konkrete Auflistung 
der Maßnahmen, siehe Anlage 3).

Für das Programmjahr 2022 liegen ebenfalls eine ganze Reihe von Neu- und Auf-
stockungsanträgen vor, die innenstadt- bzw. ortskernrelevant sind. Dies ist auch 
vor dem Hintergrund des neu eingeführten, faktischen Fördervorrangs für zent-
renrelevante Maßnahmen zu betrachten. Die Programmverkündung soll noch im 
Frühjahr 2022 erfolgen.
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Entwicklungsprogramm Ländlicher Raum (ELR)

Die konkrete Begrifflichkeit „Sanierung von Ortsmitten“ gibt es im ELR nicht. 
Der ELR-Fördertatbestand des sogenannten unrentierlichen Mehraufwands wird 
jedoch auch „kleine Sanierung“ genannt. Im Rahmen dieser „kleinen Sanierung“ 
werden größere innerörtliche Problemlagen mit nicht erhaltungswürdiger Bau-
substanz sowie damit zusammenhängende Baureifmachungen mit Neuordnungen 
gefördert. Zwischen 2019 und 2022 wurden in folgenden Gemeinden Projekte der 
„kleinen Sanierung“ abgeschlossen:
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Wie bereits unter Ziffer 1 beschrieben, tragen im ELR und auch in LEADER 
eine Vielzahl weiterer Einzelmaßnahmen zum Erhalt und der Sanierung, Um-
nutzung, Modernisierung bzw. der Aufwertung von Ortsmitten bei. Allein im För-
derschwerpunkt Innenentwicklung/Wohnen wurden im oben genannten Zeitraum 
über 4 800 Maßnahmen mit einem Zuschussvolumen in Höhe von rd. 190 Mil-
lionen Euro in rund 650 Kommunen umgesetzt.

Flurneuordnung

In den letzten drei Jahren wurden die Dorfflurneuordnungsverfahren Attenweiler-
Rupertshofen (Ortslage), Landkreis Biberach, Crailsheim-Jagstheim (Ortslage), 
Landkreis Schwäbisch Hall sowie Geislingen-Erlaheim (Ortslage II), Zollernalb-
kreis, abgeschlossen. 

Neu begonnen wurden in den letzten drei Jahren die Dorfflurneuordnungsverfah-
ren Schwaigern-Massenbach (Ortslage), Landkreis Heilbronn, Riedlingen (Mühl-
insel), Landkreis Biberach, Schömberg-Schörzingen (Pfarrscheuerareal), Zollern-
albkreis, Krautheim-Gommersdorf (Ortslage), Hohenlohekreis, Schwaigern-Stetten 
(Ortslage), Landkreis Heilbronn sowie Kirchhardt-Berwangen (Ortslage), Land-
kreis Heilbronn. 

Denkmalförderung

Mit dem Denkmalförderprogramm ist eine Förderung einer Vielzahl von Kultur-
denkmalen auch in Ortsmitten verbunden. Als besonderes innovatives Projekt 
kann das Projekt „Denkmal – minimal“ hervorgehoben werden:

Mit dem Projekt „Denkmal – minimal“ werden Denkmaleigentümerinnen und 
-eigentümern leerstehender Immobilien abgestufte Nutzungsperspektiven und 
entsprechend variable Kostenentwicklungen aufgezeigt unter Berücksichtigung 
möglicher Förderungsmöglichkeiten wie Steuerabschreibungen, Sanierungsmittel 
oder Denkmalförderung. Anliegen dabei ist, die Bauten in ihrer historischen Bau-
substanz und ihrem charakteristischen Erscheinungsbild anschaulich zu bewahren. 
Insbesondere soll die kostengünstige Reparatur bzw. Instandsetzung/Sanierung 
von Objekten im Mittelpunkt stehen. Die Maßnahmen sollen sowohl für das Kul-
turdenkmal als auch für das Stadtbild einen besonders großen Effekt ergeben – bei 
möglichst wirtschaftlichem Mitteleinsatz.

Die Schaffung von kostengünstigem, bezahlbarem Wohnraum ist damit ebenso 
verbunden wie der Erhalt des Kulturdenkmals. Bei der Sanierung von Objekten 
sollen alle Maßnahmen kritisch auf ihre Notwendigkeit und ihren Effekt hinter-
fragt werden. 

Als Beispiel kann ein leerstehendes Gebäude in der Ortsmitte von Neckarbischofs-
heim aufgeführt werden: Für das repräsentativ ausgewählte leerstehende Gebäude 
hat ein erfahrenes Architekturbüro in Zusammenarbeit mit der Landesdenkmal-
pflege Ausbauvorschläge für verschiedene neue Nutzungen entwickelt. Die Lan-
desdenkmalpflege will mit diesem Projekt zusammen mit der Städtebauförderung 
und der Stadt Neckarbischofsheim einen aktiven Beitrag zur Belebung wenig ge-
nutzter Wohngebäude und zur Entwicklung ländlicher Stadt- und Ortskerne leis-
ten.

Ein weiteres gelungenes Beispiel ist das Scheunenareal Talvogtei Kirchzarten. 
Hier wurde ein langjährig leerstehendes Scheunenareal zu Mediathek, Bibliothek 
und Veranstaltungsräumen denkmalverträglich ausgebaut.
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3.  welche Sanierungsprojekte in Ortmitten in Baden-Württemberg oder anderen 
Bundesländern im Sinne eines nachahmenswerten „Best Practice“ bekannt 
sind;

Zu 3.:

Als Best-Practice-Beispiele sind u. a. die Dorfflurneuordnungsverfahren in Creg-
lingen (Main-Tauber-Kreis), Krautheim (Hohenlohekreis) sowie in Ravenstein  
(Neckar-Odenwald-Kreis) zu nennen. 

Im Rahmen des seit 2015 abgeschlossenen Modellprojekts MELAP PLUS wurden 
für die Stärkung der Ortsmitten Best-Practice-Beispiele und Handlungsempfeh-
lungen für Gemeinden entwickelt. Die Ergebnisse werden immer noch nachge-
fragt und stehen in der Abschlussbroschüre „Neue Qualität im Ortskern: Ergeb-
nisse und Erfahrungen aus MELAP PLUS“ auf der MLR-Homepage zum Down-
load bereit. 

Im Rahmen der Städtebauförderung gibt es zahlreiche städtebauliche Erneue-
rungsmaßnahmen, bei denen durch Neuordnungs- und Umgestaltungsmaßnahmen 
die Ortsmitten oder Stadtzentren gestärkt und zukunftssicherer gemacht werden 
konnten. 

Als Best-Practice-Beispiele seien an dieser Stelle erwähnt:

–  Freudenberg am Main „Entwicklung Altstadt – Unteres Mainviertel“ (Revita-
lisierung der historischen Altstadt in Kombination mit Hochwasserschutzmaß-
nahmen)

–  Backnang „Innenstadt I, II und III“ (Behutsame Erneuerung des historischen 
Stadtkerns)

–  Rutesheim „Ortskern I-III“ (Stärkung des Zentrums durch eine multifunktiona-
le Bildungs- und Begegnungsstätte)

–  Gomaringen „Ortsmitte III“ (Reaktivierung einer alten Fabrik und Stärkung der 
Ortsmitte)

–  Künzelsau „Stadtkern V“ (Umgestaltung der Oberen Hauptstraße und Stärkung 
der Ortsmitte)

–  Wolfach „Bergstraße“ (Rückbau und Umgestaltung der Hauptstraße und Stär-
kung der Ortsmitte)

–  Nagold „Stadtmitte Nord“ (Stärkung der Innenstadt durch Gestaltungsmaßnah-
men im öffentlichen Raum und Stärkung der Wohnfunktion)

Weitere herausragende und beispielhafte städtebauliche Erneuerungsmaßnahmen 
können in der Datenbank „Herausragende Beispiele aus 50 Jahren Städtebauför-
derung“ auf der Homepage des Ministeriums für Landesentwicklung und Wohnen 
(www.stadterneuerung-bw.de) eingesehen werden.

Aus dem Bereich der Landesdenkmalpflege kann das Ochsenareal in Waldorfhäs-
lach aufgeführt werden: Das Ochsenareal, das lange leer stand, prägt die Ortsmitte 
von Waldorfhäslach. Die Unterstützung mit Mitteln der Landesdenkmalpflege 
war Grundlage für das in den Jahren 2019 bis 2021 umgesetzte Projekt für eine 
neue Ortsmitte. Das aus drei Gebäuden bestehende Areal (ehemaliges Gasthaus 
aus dem Baujahr 1730, einer Scheune mit Gewölbekeller, Tenne und Stall, Bau-
jahr 1871 und einem weiteren Gebäude, ebenfalls bestehend aus Gewölbekeller, 
Tenne und Stall, auch aus dem Baujahr 1871) wird zukünftig einen Jugendraum, 
eine Mediathek, Büros der Gemeindeverwaltung, einen Sitzungssaal, ein Bürger-
büro und den Trausaal beherbergen. Daneben sind noch zwei Wohneinheiten ent-
standen.
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4.  wie sie den Erhalt von Bausubstanz im Vergleich zum Neubau hinsichtlich der 
Ziele Klimaschutz und Bezahlbarkeit bewertet;

Zu 4.:

Die von einem Gebäude verursachten Treibhausgasemissionen werden über den 
Lebenszyklus von folgenden Prozessen bestimmt:

–  Herstellung und Transport der für das Gebäude verwendeten Produkte ein-
schließlich der technischen Anlagen,

– Errichtung des Gebäudes,
– Instandhaltung des Gebäudes,
–  Betrieb des Gebäudes (Heizung, Lüftung, Klimatisierung, Trinkwarmwasser-

bereitung usw.),
– gegebenenfalls Rückbau des Gebäudes,
–  gegebenenfalls Transport und Entsorgung (Verwertung oder Beseitigung) der 

Produkte einschließlich der technischen Anlagen.

Im Gebäudebestand ist die für die Herstellung und den Transport der Produkte 
und die Errichtung der Gebäude aufgewandte Energie, die sogenannte graue Ener-
gie, bereits gebunden. Die dabei entstandenen Treibhausgase sind bereits emit-
tiert. Damit bringt der Erhalt von Gebäuden Vorteile für die Erreichung der Kli-
maschutzziele, wenn in den Gebäuden die aus dem Betrieb resultierenden Emis-
sionen bereits minimiert sind oder durch Modernisierungsmaßnahmen minimiert 
werden. Die gebäudespezifische Bewertung kann über eine Gesamtbilanzierung 
der Treibhausgasemissionen erfolgen.

Bei der Betrachtung von Baudenkmalen lässt sich nachfolgendes feststellen:

Denkmale tragen durch ihren Bestand und Erhalt zur Nachhaltigkeit bei (Quelle: 
Bericht „Nachhaltigkeitsfaktor Denkmalpflege“ des Arbeitskreises „Denkmalpflege 
und Bauen im Bestand – AG Nachhaltigkeit“ der Bayerischen Ingenieurekammer-
Bau in Zusammenarbeit mit dem Bayerischen Landesamt für Denkmalpflege und 
dem Landesamt für Denkmalpflege Baden-Württemberg vom 26. November 2021, 
vgl. Anlage 4).

–  Bestandserhalt verursacht weniger Emissionen u. a. aus dem Einsatz von Bau-
stoffen (graue Energie bzw. Emissionen) im Weiterbauen als Neubau.

–  Verwendung traditioneller und regionaler Baustoffe und Materialien mit niedri-
gen Emissionswerten in der Herstellung (Holz, Kalk, Naturstein, Ziegel etc.)

–  Energetische Ertüchtigung ist ganzheitlich zu denken und sollte sich nicht nur 
auf die Gebäudehülle beziehen. Hierzu gibt es im Denkmalbereich schon viele 
gute Ansätze und Beispiele (Wandheizung, Deckendämmung, Heiztechnik etc.).

–  Die Arbeit im Denkmal ist geprägt vom Leitgedanken der Reparatur. Die 
„Weiterverwendung“ der Bauteile und der Baustoffe stellt einen wesentlichen 
Aspekt der (ökologischen) Nachhaltigkeit dar und bedeutet gleichzeitig, dass 
die Emissionen in der „Modernisierung“ geringgehalten werden können. Je we-
niger Bauteile und Baustoffe ausgetauscht werden müssen, desto geringer sind 
die Emissionen.
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5.  wie sie Kommunen dabei unterstützt, historische Gebäude in Ortsmitten zu er-
halten, um deren spezifische Identifikationsleistung für den Ort und touristische 
Attraktivität zu sichern;

6.  welchen Wert sie dem Erhalt historischer Gebäude für die Aufenthaltsqualität 
und Attraktivität von Ortsmitten beimisst;

Zu 5. und 6.:

Die Fragen werden wegen des Sachzusammenhangs gemeinsam beantwortet.

Im ELR ist der Erhalt, die Modernisierung und die Umnutzung von (ortsbildprä-
genden historischen) Gebäuden in allen vier Förderschwerpunkten ein zentrales 
Thema. Gerade historische Gebäude tragen zur Aufwertung der Ortsmitten bei 
und führen bei den Bürgerinnen und Bürgern zu einer verstärkten Identifikation 
mit ihrem Ort. Ortsbildprägende Gebäude werden im ELR in der Regel aufgrund 
ihrer besonderen strukturellen Bedeutung von den Koordinierungsausschüssen 
auf Landkreisebene besonders hoch priorisiert und haben damit sehr gute Chan-
cen in die Förderung aufgenommen zu werden. Die geförderten Projekte kommen 
nicht nur der lokalen Bevölkerung zugute, sie wirken sich auch unmittelbar auf 
die touristische Attraktivität der Orte aus. 

Auch im Rahmen des EU-Programms LEADER werden Vorhaben zur Aufwer-
tung von historischen Gebäuden gefördert. 

Darüber hinaus setzt sich das MLR mit öffentlichkeitswirksamen Aktivitäten – 
insbesondere bei Veranstaltungen der Akademie Ländlicher Raum – für die The-
men Innenentwicklung und Baukultur ein. Hierbei unterstreicht das MLR auch 
die hohe Bedeutung, die es dem Erhalt historischer Gebäude in den Ortsmitten 
beimisst.

Auch im Rahmen der Städtebauförderung werden die Kommunen beim Erhalt 
und der behutsamen Weiterentwicklung ihrer historisch bedeutsamen Gebäude 
tatkräftig unterstützt. Die Sicherung und der Erhalt denkmalpflegerisch wertvol-
ler Bausubstanz sowie stadt- und ortsbildprägender Gebäude stellt einen Förder-
schwerpunkt der Städtebauförderung dar. Dies erfolgt auch vor dem Hintergrund, 
dass die Wahrung der baulichen Identität und des baukulturellen Erbes zu einer 
Stärkung der Zentren beiträgt. Die Modernisierung von denkmalgeschützten Ge-
bäuden ist im Rahmen der Förderung städtebaulicher Erneuerungsmaßnahmen 
förderfähig, insofern sie zur Behebung der städtebaulichen Missstände beiträgt.

Im Bereich der Landesdenkmalpflege gibt es kein spezielles Förderprogramm für 
die Unterstützung von Kommunen. Das Denkmalförderprogramm (siehe Anlage 1 
zu Ziffer 1) unterstützt alle Denkmaleigentümer, so auch die Kommunen als Eigen-
tümer von Kulturdenkmalen.

Mit seinen Bau- und Kunstdenkmalen besitzt Baden-Württemberg eine überaus 
reiche Kulturlandschaft. Ziel der Bau- und Kunstdenkmalpflege ist es, diese Denk-
male als Geschichtszeugnisse in ihrem historischen Bestand und in ihrer Erschei-
nungsweise für zukünftige Generationen zu erhalten. Wenn das Denkmal in sei-
ner historischen Substanz erhalten bleibt, kann es als Quelle historischer Umstän-
de heute und in Zukunft dienen und mit neuen Forschungsmethoden auch neue 
Erkenntnisse zulassen.

Zahlreiche geschützte Bau- und Kunstdenkmale in Baden-Württemberg stehen in 
historischen Ortskernen, seien es Kirchen, Rat- und Gasthäuser oder Wohnhäuser, 
die wichtige Zeugnisse des Wohnens und Wirtschaftens in unseren Orten sind.

Im bundesdeutschen Vergleich besitzt Baden-Württemberg eine herausragende 
historische Städtelandschaft. Das Land ist durch eine besondere Vielfalt, Indivi-
dualität und Qualität von historischen Stadt- und Ortskernen ausgezeichnet. Ge-
samtanlagen gemäß § 19 Denkmalschutzgesetz prägen in äußerst hohem Maße das 
Kulturgut und die Kulturlandschaft des Landes. Nicht nur einzelne Kulturdenk-
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male sind hier geschützt, sondern der ganze Orts- bzw. Stadtkern mit seinem his-
torischen Grundriss, den Straßen und Plätzen, Grün- und Freiflächen sowie der 
Gesamtheit der historischen Bausubstanz.

Historische Ortsanalysen als Instrument der städtebaulichen Denkmalpflege ver-
anschaulichen die Geschichte einer Siedlung und machen auf ihre schützens-
werten Räume, Bauten und Strukturen aufmerksam. Sie sind ein wichtiger Be-
standteil von Sanierungsplanungen und werden anlassbezogen im Rahmen von 
Voruntersuchungen als denkmalpflegerischer Fachbeitrag erstellt. Ziel ist es, In-
formationen über das schützenswerte städtebauliche Erbe frühzeitig in die Pla-
nungsprozesse einzubringen. 

Kommunen erhalten fachliche Unterstützung der Landesdenkmalpflege, wenn sie 
Satzungen zum Schutz von Gesamtanlagen gemäß § 19 Denkmalschutzgesetz er-
lassen, mit denen Straßen-, Platz- und Ortsbilder von besonderer Bedeutung ge-
schützt werden. Die Kommunen werden in der Regel durch die Erarbeitung von 
Werteplänen oder Ortsanalysen unterstützt.

Auch im Rahmen der denkmalfachlichen Beratung und Öffentlichkeitsarbeit der 
Landesdenkmalpflege erfolgt eine enge Zusammenarbeit mit Kommunen um die 
Bedeutung, den Wert und die Identifikation mit historischen Gebäuden zu ver-
mitteln.

7.  welche Maßnahmen sie umsetzt, um Leerstände in Ortsmitten, insbesondere 
leerstehende Ladengeschäfte des Einzelhandels oder der Gastronomie, neuer 
Nutzung zuzuführen;

Zu 7.:

Mit der Förderlinie „Pop-up-Stores und -Malls“ des Sofortprogramms Einzelhan-
del/Innenstadt unterstützt das Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Tourismus 
Kommunen bei der Einrichtung und dem Betrieb von Pop-up-Stores und -Malls. 
Kommunen mieten dabei leerstehende Räumlichkeiten an, mit der Absicht, diese 
mit reduzierter Miete an geeignete Zwischennutzer unterzuvermieten. Als Zwi-
schennutzer kommen beispielsweise Anbieter des Einzelhandels, der Gastrono-
mie und des Dienstleistungsgewerbes in Frage. Ziel der Förderlinie ist es, Leer-
stände zu vermeiden oder gezielt zu beseitigen. Darüber hinaus fördert das Minis-
terium für Wirtschaft, Arbeit und Tourismus Innenstadtberaterinnen und -berater 
in elf der zwölf Regionen des Landes. Ihre Aufgabe besteht darin, gemeinsam mit 
den lokalen Innenstadtakteuren vor Ort, tragfähige Zukunftskonzepte für die Zen-
tren zu entwickeln und die Akteure bei der Umsetzung zu begleiten. Konkrete 
Maßnahmen zur Beseitigung bestehender Leerstände können Bestandteil der zu 
erarbeitenden Konzepte sein. Zur Vermeidung und Reaktivierung von Leerstän-
den trägt außerdem das Investitionsförderprogramm Tourismusfinanzierung Plus 
(TF Plus) bei (Verweis auf Ziff. 8).

Mit der Wiedervermietungsprämie setzt das Land Anreize zur Aktivierung von 
leerstehendem Wohnraum insbesondere auch in den Ortsmitten. Die im Jahr 2020 
erfolgreich angelaufene Wiedervermietungsprämie konnte mit dem Jahreswechsel 
nahtlos fortgeführt werden (2. Tranche). Sie soll schrittweise zu einem ganzen 
Prämienkatalog ausgebaut werden. Empfänger der Prämie sind die Kommunen, 
einschließlich der Landkreise. Diese können eine Prämie erhalten für Aktivitäten im 
Bereich der Beratung und Vermittlung, die nachweislich zur Wiedervermietung 
von Wohnraum geführt haben, der zum Zeitpunkt der Antragstellung mindestens 
sechs Monate leer stand. Die Prämie wird in Form eines einmaligen Zuschusses 
gewährt. Für den Prämienkatalog steht 1 Million Euro zur Verfügung. Den Kom-
munen steht mit der Wiedervermietungsprämie ein Werkzeug an der Hand, um 
wirksame Anreize zur Wohnraumaktivierung zu setzen und damit zugleich die 
Ortsmitten durch eine sinnvolle Nutzungsmischung zu stärken.
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Im Rahmen des Entwicklungsprogramms Ländlicher Raum (ELR) ist die Stär-
kung der Ortskerne das zentrale Thema (Verweis auf Ziff. 1). Ein Ziel des ELR 
ist es, leerstehende Gebäude einer neuen Nutzung zuzuführen. Daher wird die 
Umnutzung z. B. von ehemaligen innerörtlichen landwirtschaftlichen Gebäuden 
zu Wohnraum gezielt und prioritär gefördert, um innerörtliche Leerstände zu ver-
meiden. Aber auch die Umnutzung von anderen innerörtlichen Gebäuden, wie  
z. B. die von ehemaligen Einzelhandelsgeschäften oder Gastronomiebetrieben, ist 
möglich. Wobei hier nach Möglichkeit versucht wird, eine passende, zeitgemäße 
Nachfolgenutzung zu finden. Denn Dorfläden und Dorfgaststätten sind wesent-
liche innerörtliche Anlaufstellen und Treffpunkte, die mit ihrem Angebot zu einer 
gezielten Attraktivitätssteigerung in den Gemeinden beitragen.

Mit der Förderung von umfassenden Gebäudemodernisierungen und der damit 
einhergehenden Schaffung von zeitgemäßem Wohnraum oder Arbeitsstätten wer-
den ebenfalls zukünftige innerörtliche Leerstände vermieden.

Auch die Finanzhilfen der Städtebauförderung tragen dazu bei, Leerstände zu 
vermeiden, bzw. neuen Nutzungen zuzuführen. So sind im Rahmen von städte-
baulichen Erneuerungsmaßnahmen umfassende Gebäudemodernisierungen und 
Umbaumaßnahmen förderfähig, insofern sie der Behebung städtebaulicher Miss-
stände dienen. 

Für den Bereich der Landesdenkmalpflege sind aktuell das Projekt „Denkmal – 
minimal“ (vgl. Ziff. 2) sowie das in Kürze erscheinende Sonderprogramm „Woh-
nen im Kulturdenkmal“ zu nennen.

Im Mai 2022 wird vom Ministerium für Landesentwicklung und Wohnen das mit 
2 Millionen Euro dotierte Sonderprogramm „Wohnen im Kulturdenkmal“ auf-
gelegt. Ziel des Sonderprogramms „Wohnen im Kulturdenkmal“ ist die für eine 
Wohnnutzung geeigneten Kulturdenkmale in Baden-Württemberg für eine Nut-
zung als Wohnraum zu aktivieren. Gefördert werden soll daher insbesondere die 
Aktivierung von leerstehenden, technischen und nicht mehr genutzten landwirt-
schaftlichen Kulturdenkmalen. So können beispielsweise leerstehende Gasthöfe, 
Bauernhöfe mit dazugehörigen Scheunen sowie ehemalige Rat-, Schul- oder Ge-
meindehäuser einer neuen Nutzung zu Wohnzwecken zugeführt werden. Gleiches 
gilt für bisher gewerblich genutzte Gebäude wie Lagerhäuser oder ehemalige Fab-
riken, die denkmalgeschützt sind. Das Sonderprogramm richtet sich insbesondere 
auf denkmalgerechte Konzeptentwicklungen für das Wohnen in Kulturdenkmalen.

Das Förderprogramm „Flächen gewinnen durch Innenentwicklung“ unterstützt 
Konzepte zur Aktivierung und Aufwertung von Flächen im Sinne des sparsamen 
und effizienten Umgangs mit Flächen. In diesem Rahmen kann auch allgemein 
der Aufbau von Leerstandskatastern in Verbindung mit strategischen Ansätzen 
zur Mobilisierung, zum Umgang und zur Wiederinwertsetzung von Leerstand ge-
fördert werden.

8. wie sie Kommunen bei der Reaktivierung historischer Wirtshäuser unterstützt;

Zu 8.:

Mit dem Investitionsförderprogramm Tourismusfinanzierung Plus (TF Plus) der 
L-Bank werden touristische Betriebe aus dem Gastgewerbe bei qualitätsverbes-
sernden Investitionen, wie z. B. in die Modernisierung und Sanierung von Gebäu-
den, vom Land unterstützt. Die Unternehmen erhalten ein langfristiges, zinsver-
billigtes Darlehen mit Tilgungszuschuss, das über die Hausbank beantragt wird. 
Das Förderprogramm TF Plus kann somit einen mittelbaren Betrag leisten, um 
Kommunen bei der Vermeidung von Leerständen in Ortsmitten und bei der Re-
aktivierung von touristischen, historischen Wirtshäusern zu unterstützen.

Im Rahmen des Entwicklungsprogramms Ländlicher Raum (ELR) sind investive 
Maßnahmen zur Reaktivierung von (historischen) Gaststätten über die beiden 
Förderschwerpunkte Grundversorgung und Arbeiten förderfähig. Aber auch be-
reits bestehende Gasthäuser werden gefördert. Der maximale Zuschussbetrag pro 
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Projekt liegt bei 200 000 Euro. Beim Einsatz von überwiegend CO2-speichernden 
Materialien in der Tragwerkskonstruktion erhöht sich dieser auf bis zu 250 000 Eu-
ro. Der Fokus des ELR liegt jedoch nicht auf dem bloßen Erhalt historischer 
Strukturen, sondern auf der Förderung einer modernen Infrastruktur, die den Bür-
gerinnen und Bürgern zeitgemäße Wohn- und Arbeitsbedingungen bietet.

Das Landesamt für Denkmalpflege hat dieser Denkmalgattung der historischen 
Wirtshäuser ein Forschungsprojekt gewidmet, dass die spezifischen Charakteris-
tika, die verschiedenen Aufgaben und unterschiedlichen Ausformungen beispiel-
haft an der Region Oberschwaben erarbeitet hat. Die Publikation hierzu erscheint 
in 2023.

Ein weiteres Beispiel in Zusammenhang mit Gasthöfen ist der Studierendenwork-
shop des Deutschen Nationalkomitees für Denkmalschutz, der auf Initiative des 
Landesamtes für Denkmalpflege in Baden-Württemberg stattgefunden hat: Am 
Beispiel des Gasthof Adler in Isny-Grußholzleute wurde das Thema Gasthof und 
Co-Working-Space aufgegriffen. In Nehren wird das Gathaus „Zum Schwan“ in 
der Ortsmitte von der Dorfgemeinschaft als Gasthaus reaktiviert. In Bad Saul-
gau-Moosheim wird der Gasthof zum Adler zum Dorfcafé und zur Wohnnutzung 
entwickelt.

9.  welche Beratungsangebote es insbesondere für kleine Kommunen gibt, um För-
derangebote zur Sanierung von Ortsmitten zielgerecht auszuwählen und einzu-
setzen;

Zu 9.:

Den Regierungspräsidien kommt als Mittelbehörde eine bedeutende Beratungs-
funktion zu. Beim ELR sind die Regierungspräsidien die Bearbeitungsstellen 
und beraten Kommunen umfassend. Informationen zum ELR sind zudem auf der 
Homepage des MLR dargestellt: https://mlr.baden-wuerttemberg.de/de/unsere-
themen/laendlicher-raum/foerde-rung/elr/

Gleiches gilt auch für den Bereich der Städtebauförderung. Auch hier übernehmen 
die Regierungspräsidien eine wichtige Beratungsfunktion. Darüber hinaus berät 
auch das Ministerium für Landesentwicklung und Wohnen Kommunen in Einzel-
fragen.

Daneben greift eine Vielzahl von Kommunen in Baden-Württemberg auf externe 
Sanierungs- und Entwicklungsträger zurück, die sie bei der Wahl des passenden 
Förderprogramms beraten. Insbesondere kleineren Kommunen mit personell 
schlank ausgestatteten Bauämtern stehen damit umfassende Beratungsleistungen 
von der Vorbereitung, über Antragstellung und Durchführung bis zur Abrechnung 
der Fördermaßnahmen zur Seite. Die Inanspruchnahme dieser externen Bera-
tungsleistung ist im Rahmen der Städtebauförderung förderfähig. 

10.  welche Förderprogramme auf Landes- oder Bundesebene bestehen, um Kom-
munen beim Einsatz von Erneuerbaren Energien und energetischen Sanierun-
gen in Ortsmittenkonzepten zu unterstützen;

Zu 10.:

Auf Bundesebene werden im Rahmen der „Bundesförderung für effiziente Ge-
bäude“ (BEG) derzeit attraktive Förderbedingungen für Sanierungsmaßnahmen 
angeboten. Neben der Förderung von Komplettsanierungen von Wohn- und Nicht-
wohngebäuden zu Effizienzgebäuden werden auch Einzelmaßnahmen zur Ener-
gieeffizienzsteigerung gefördert. Im Fall des Heizungstausches und zukünftiger 
(anteiliger) Nutzung erneuerbarer Energien werden bis zu 35 % der förderfähigen 
Kosten gefördert. Zusätzlich gibt es einen Bonus in Höhe von 10 % für den Aus-
tausch einer Ölheizung. Bei Maßnahmen zur Steigerung der Effizienz der Gebäu-
dehülle werden die förderfähigen Kosten mit einem Fördersatz von 20 Prozent 
unterstützt. Bei Sanierungen zum Effizienzhaus werden bis zu 50 % der förder-
fähigen Kosten gefördert.



14

Landtag von Baden-Württemberg Drucksache 17 / 2129

Neben der Effizienzsteigerung der Gebäudehülle und der Steigerung des Anteils 
erneuerbarer Energien bei dezentralen Heizungssystemen ist auch der Ausbau der 
zentralen Wärmeversorgung eine wichtige Maßnahme um den Gebäudebestand 
zukünftig mit erneuerbarer Wärme zu versorgen. In 2022 soll die neue Bundes-
förderung für effiziente Wärmenetze (BEW), in Nachfolge des derzeit geltenden 
Förderprogramms „Wärmenetze 4.0“ starten. Gefördert werden die Erstellung 
von Transformationsplänen, die Durchführung von Machbarkeitsstudien sowie 
die Investitionen in Wärmenetze. 

Im Rahmen der Energetischen Stadtsanierung (KfW 432) können Kommunen Zu-
schüsse erhalten für die Erstellung integrierter Quartierskonzepte für energetische 
Sanierungsmaßnahmen und für ein Sanierungsmanagement, das die Planung so-
wie die Realisierung der in den Konzepten vorgesehenen Maßnahmen begleitet 
und koordiniert.

Auch im Rahmen der Städtebauförderung erfahren die Kommunen mit den Fi-
nanzhilfen von Bund und Land Unterstützung bei der klimaverträglichen Fortent-
wicklung. Dies erfolgt u. a. in den folgenden Handlungsfeldern: 

1.  Optimierung der Energieeffizienz im Altbaubestand durch umfassende Gebäu-
demodernisierungen (private und öffentliche Gebäude)

  Mit der Städtebauförderung wird ein erhebliches kommunales und privates In-
vestitionspotential in die energetische und bauliche Gebäudemodernisierung 
gelenkt.

2. Anpassung des Stadtraums an den Klimawandel 
• Neuschaffung und Qualifizierung der grünen und blauen Infrastruktur,
• Neugestaltung und Aufwertung der öffentlichen Räume,
• Reduzierung von Lärm und Abgasen sowie Aktivierung der Naturkreisläufe

3. klimaschonende Quartiersentwicklung
• Aufwertung des Wohnumfeldes zur Steigerung der Aufenthaltsqualität
•  Neuschaffung von Fahrradabstellanlagen zur Förderung des nicht-motorisierten 

Verkehrs

Im Landesförderprogramm „Energieeffiziente Wärmenetze“ werden Investitionen 
zur Errichtung oder Erweiterung von energieeffizienten Wärmenetzen gefördert. 
Die Förderung erfolgt in Form eines mit den Bundesprogrammen kumulierbaren 
Zuschusses von bis zu 20 % der förderfähigen Kosten. Die Antragsstellung war 
nur bis zum 18. Februar 2022 möglich.

Seit 2012 gibt es das KfW-Förderprogramm „Effizienzhaus Denkmal“, das spe-
ziell für Baudenkmale und sonstige besonders erhaltenswerte Bausubstanz inner-
halb des CO2-Gebäudesanierungsprogramms eingerichtet wurde. Voraussetzung für 
diese Förderung ist der Nachweis einer Energieberatung, die von Experten durch-
geführt wird und auch denkmalpflegerische Belange berücksichtigt. Ziel ist es, für 
das jeweilige Gebäude ein Optimum aus den unterschiedlichen Anforderungen zu 
erzielen. Die Anerkennung und Eintragung der Energieberater erfolgt durch die 
Koordinierungsstelle „Energieberater für Baudenkmale“, die gemeinsam von der 
Wissenschaftlich-Technischen Arbeitsgemeinschaft für Bauwerkserhaltung und 
Denkmalpflege e. V. (WTA) und der Vereinigung der Landesdenkmalpfleger (VdL) 
mit Unterstützung der DBU eingerichtet wurde. Die Beteiligten haben zusätzlich 
ein Anerkennungsschema für Weiterbildungslehrgänge für Energieberater in Ab-
stimmung mit den zuständigen Bundesministerien sowie der KfW und den Bun-
deskammern für Ingenieure, Architekten und Handwerkern entwickelt.

Neben der Förderung von Investitionen ist auch die Motivation und Informa-
tion von kommunalen Gebäudeeigentümerinnen und Gebäudeeigentümern ein 
wich tiger Bestandteil der Klimaschutzstrategie in Baden-Württemberg. Zahlrei-
che regionale Energieagenturen unterstützen u. a. Kommunen bei Belangen des 
Klimaschutzes. Ziel ist es, durch die verbesserte Information und Motivation die  
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Voraussetzungen dafür zu schaffen, dass sinnvolle Maßnahmen zur Steigerung 
der Energieeffizienz und zum Einsatz erneuerbarer Energien in der Wärmever-
sorgung ergriffen werden.

11.  wie viel private oder kommunale Investitionen ein Euro an Sanierungsförde-
rung durchschnittlich auslöst.

Zu 11.:

Jeder eingesetzte Euro an Sanierungsförderung löst durchschnittlich acht Euro 
an öffentlichen und privaten Folgeinvestitionen aus. Dies haben wirtschaftswis-
senschaftliche Untersuchungen des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung 
(DIW) von 1996/2004 und des Rheinisch-Westfälischen Instituts für Wirtschafts-
forschung (RWI) von 1997/1999/2004 und eine Untersuchung der Hochschule für 
Technik Stuttgart (HfT Stuttgart) vom Februar 2011 ergeben. 

Razavi
Ministerin für Landesentwicklung
und Wohnen
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